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1>ie Rbgeordnete zum Nationalrat Dr. Parti.k-f'abLe hat am 

2. RpriL 1993 unter der ZahL 45611J-NR/1993 an mich eine 

schriftliche parLamentarische Rnfrage betreffend "unverständ~ 

liehe Behandlung zweier Beamter im Innenminister'ilJm" gel'ich­

tet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Ist Ihnen dieser FalL bekannt? 

2. Mit weLcher Begründung wurden die bei den straffäLLig 

gewordenen Beamten nicht vom Dienst suspendiert) son­

dern bLoß in eine andere Rbteilung versetzt? 

3. Wird gegen die bei den Beamten ein DiszipLinarverfahren 

eröffnet? 

Wenn nein, warum nicht? 

4. Ist dies die genereLLe Vorgangsweise des Innenmin~steri­

ums bei Bekanntwerden von Unregelmäßigkeiten seitens 

der Beamten? 

5. Wenn nein) welche Tatsachen liegen bei diesen beiden 

Beamten vor) die eine derartige Vorgangsweise rechtfer­

tigen? 
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6. Wie ist die normale vorgangsweise in einem derartigen 

FaLL? 

7. Wieviele ähnLich geLagerte FäLLe sind Ihnen bekannt? 

B. Halten Sie es fUr gerechtfertigt, daß ein PoLizist, der 

Kontakte zum CSSR-Geheimdienst unterhäLt, vom Dienst 

suspendiert wird, zwei Beamte in einem ähnlich gelager­

ten FaLL jedoch LedigLich versetzt werden?" 

Diese Rnfrage beantworte ich wie foLgt: 

GrundsätzL:i.ch ist zur' Flnfrage festzuhaLten, dar~ keine ge­

richtliche Entscheidung vorLiegt, sondern es sich um ein 

offenes Ver'fatlf'en handeLt. eS ist daher' uflzutr'effend} davon 

zu sprechen, daß allfälLige strafbare Handlungen gesetzt 

wurden bzw. strafbare SachverhaLte erwiesen sind. 

Ja. 

Eine Suspendierung wurde nicht verfUgt, da durch die Zuwei­

sung zur Dienstverrichtung in einer anderen RbteiLung sicher­

gesteLLt werden konnte, daß jede mHgLiche Gefährdung wesent­

Licher Interessen des Dienstes selbst dann vermieden werden 

kann, wenn sich die erhobenen VorwUr'fe als zutreffend heraus­

steLLen. 

Ja. 
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Die Vorgangsweise des Innenministeriums bei Bekanntwerden 

mGgLicher UnregeLmäßigkeiten) an denen Beamte beteiLigt 

sind) r'ichtet sich nach den Bestimmungen des § 112 des llearn·­

tendienstrechtsgesetzes) wobei über die ~rage von SIJspendie­

run gen e n t s p r' e ehe n d den Vor aus s E! t z. LI n gen die s erg e set z L ich e n 

l~egeLung jeweiLs im EinzeLfaLL zu entscheiden ist. 

Die Beantwortung dieser Fragen erübrigt sich im Hinblick auf 

die Beantwortung der Frage 4. 

Ll!,r r rage 7.. 

Da jeder ralL aufgrund der jeweiligen besonderen Gegebenhei­

ten zu beurteiLen ist) können VergLeiche zu anderen FäLLen 

nicht vorgenommen werden. 

Da es sich bei den in der frage angespr'ochenen Sachverha L ten 

u rn U n t er s chi e d L ich e Fäll e ha n d e l t ) k a n n aue h ein e u n te " -

5ch ied Liehe diens t recht Liehe bzw. dis i.' i p l inar-rech t U.che 

BeurteiLung in Frage kommen. Rngesichts des Umstandes) daß 

es sich bei den offenbar angesprochenen konkr'eten FälLen um 

offene Verfahren handeLt) kann eine abschLießende aewertung 

nicht vorgenommen werden. 
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